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Erwägungen

E. 1
Mit der Eröffnung des Entscheids des Obergerichts vom 20. April 2018 ist die Beschwerde
der Beschwerdeführerin vom 20. April 2018 gegenstandslos geworden. Das Verfahren ist
demnach im Verfahren nach Art. 32 Abs. 2 BGG abzuschreiben.

E. 2.1
Erklärt das Bundesgericht einen Rechtsstreit als gegenstandslos, entscheidet es mit
summarischer Begründung über die Prozesskosten aufgrund der Sachlage vor Eintritt des
Erledigungsgrundes ( Art. 71 BGG in Verbindung mit Art. 72 BZP ). Bei der Beurteilung
der Kosten- und Entschädigungsfolgen ist somit in erster Linie auf den mutmasslichen
Ausgang des Prozesses abzustellen ( BGE 125 V 373 E. 2a S. 374). Dabei geht es nicht
darum, die Prozessaussichten im Einzelnen zu prüfen und dadurch weitere Umtriebe zu
verursachen. Vielmehr muss es bei einer knappen Beurteilung der Aktenlage sein
Bewenden haben. Auf dem Weg über den Kostenentscheid soll nicht ein materielles Urteil
gefällt und unter Umständen der Entscheid in einer heiklen Rechtsfrage präjudiziert
werden. Lässt sich der mutmassliche Ausgang eines Verfahrens im konkreten Fall nicht
ohne weiteres feststellen, ist auf allgemeine zivilprozessrechtliche Kriterien
zurückzugreifen. Danach wird in erster Linie jene Partei kosten- und
entschädigungspflichtig, die das gegenstandslos gewordene Verfahren veranlasst oder bei
der die Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt
haben.

E. 2.2
Im Urteil 1C_534/2017 vom 6. Dezember 2017, welches am 13. Dezember 2017 versandt
wurde und am 14. Dezember 2017 beim Obergericht einging, wies das Bundesgericht das
Obergericht an, unverzüglich über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 3. Februar
2016 zu entscheiden. In der Folge hat das Obergericht die Beschwerde in Bearbeitung
genommen, in Zirkulation gesetzt und beraten. Es hat innerhalb von ungefähr vier Monaten
seit Eröffnung des Entscheids des Bundesgerichts über die Sache entschieden. Angesichts
des Umstands, dass die Sache eine gewisse Komplexität aufwies, war dem Obergericht mit
Blick auf Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK bis zum Erlass seines Urteils vom 20.
April 2018 noch keine weitere Rechtsverzögerung vorzuwerfen. Daran ändern die
Umstände nichts, dass das Verfahren vor dem Obergericht insgesamt zu lange gedauert hat
(vgl. Urteil 1C_534/2017 vom 6. Dezember 2017 E. 2.4) und dass das Obergericht die
Beschwerdeführerin vor ihrem Entscheid nicht von sich aus über das mutmassliche
Entscheiddatum informiert hat.

E. 2.3



Nach dem Ausgeführten wäre die Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 20. April 2018
mutmasslich abgewiesen worden. Damit sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen und ist keine Parteientschädigung anzuordnen.
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